
Gemeinde Spreitenbach 5.5-2.2

Entschädigung von Einsatzkosten im 
Feuerwehrwesen

Vom 26. September 2011 (Stand 4. März 2015)

Die Gemeinderäte der Gemeinden Spreitenbach und Killwangen,

gestützt auf den Einsatzkostentarif 2012,

beschliessen:

§  1 Entschädigung für Hilfeleistung
1 Die Entschädigung für Einsätze beträgt (Jeweils Grundgebühr je Einsatz 
| Einsatzkosten je Stunde):
1a Personen:
a) Einsatz, je Person und Stunde:

1. Grundgebühr je Einsatz: CHF 0.00
2. Einsatzkosten je Stunde: CHF 70.00

b) Retablierung, je Person und Stunde:
1. Grundgebühr je Einsatz: CHF 0.00
2. Einsatzkosten je Stunde: CHF 70.00

c) Verpflegung bei einer Einsatzdauer von wenigstens 3 Stunden, je 
Person:
1. Grundgebühr je Einsatz: CHF 30.00
2. Einsatzkosten je Stunde: CHF 0.00

1b Ausrüstung:
a) Feuerwehrfahrzeuge bis 3.5 t:

1. Einsatzkosten je Stunde: CHF 60.00
2. Fahrzeuge und Anhänger: CHF 40.00

b) Feuerwehrfahrzeuge 3.5 t–12 t:
1. Einsatzkosten je Stunde: CHF 180.00
2. Fahrzeuge und Anhänger: CHF 60.00

c) Feuerwehrfahrzeuge >12t:
1. Einsatzkosten je Stunde: CHF 340.00
2. Fahrzeuge und Anhänger: CHF 170.00
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d) Autodrehleitern:
1. Einsatzkosten je Stunde: CHF 620.00
2. Fahrzeuge und Anhänger: CHF 170.00

e) Anhänger, wie Motorspritzen, Anhängeleitern, Schlauchanhänger 
u.a.:
1. Einsatzkosten je Stunde: CHF 40.00
2. Fahrzeuge und Anhänger: CHF 30.00

1c Ausrüstung:
a) Pressluft-Atemschutzgerät (einschl. Füllung), je Stück:

1. Grundgebühr je Einsatz: CHF 20.00
2. Einsatzkosten je Stunde: CHF 0.00

b) Langzeit-Atemschutzgerät (einschl. Füllung), je Stück:
1. Grundgebühr je Einsatz: CHF 50.00
2. Einsatzkosten je Stunde: CHF 0.00

c) Kleingeräte, wie Ventilatoren, Kettensägen, mobile Notstromaggrega-
te usw.:
1. Grundgebühr je Einsatz: CHF 30.00
2. Einsatzkosten je Stunde: CHF 0.00

d) Schlauchmaterial (einschl. Waschen, Trocknen, Prüfen) je Laufmeter, 
Nennweite 75 mm:
1. Grundgebühr je Einsatz: CHF 1.00
2. Einsatzkosten je Stunde: CHF 0.00

e) Schlauchmaterial (einschl. Waschen, Trocknen, Prüfen) je Laufmeter, 
Nennweite 50 oder 40 mm:
1. Grundgebühr je Einsatz: CHF 0.75
2. Einsatzkosten je Stunde: CHF 0.00

2 Mit  der  Entschädigung  gemäss  Abs. 1  dieser  Bestimmung  sind  die 
Gemeinkosten abgegolten.
3 Es sind angebrochene Viertelstunden zu entschädigen.

§  2 Fehlalarm
1 Nach der Inbetriebnahme einer automatischen Brandmeldeanlage, Lösch-
anlage oder automatischer Rauchdruckanlage mit manueller Alarmübermitt-
lung, übernimmt die Gemeinde die Kosten für den ersten und zweiten Fehl-
alarm, sofern nicht offensichtliches Verschulden vorliegt. Alle weiteren Fehl-
alarme gehen zu Lasten des Werkeigentümers bzw. der Verwaltung oder 
Mieter, denen es frei steht, den wirklichen Verursacher zu belangen.
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2 Für wiederholte Fehlalarme werden in Rechnung gestellt:
a) Grundgebühr für bereitgestellte Einsatzgeräte sowie für 

Personal-, Material- und Gemeinkosten, pauschal: CHF 2'100.00

§  3 Entschädigung von Dienstleistungen
1 Die Entschädigungen für Dienstleistungen bei besonderen Vorkommnissen 
oder Veranstaltungen gemäss § 1 Abs. 3 des Feuerwehrgesetzes werden im 
Einzelfall  durch  die  Gemeinderäte  von  Spreitenbach  und  Killwangen 
gemeinsam festgelegt.
2 Grundlage der Entschädigung bilden die Ansätze gemäss den vorstehen-
den §§ 1 und 2.
3 Die  Gebühren  für  Einsätze  im  öffentlichen  Interesse  können  von  den 
Gemeinderäten  von  Killwangen  und  Spreitenbach  mittels  gemeinsamem 
Entscheid angemessen ermässigt oder erlassen werden.
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Anhänge

Anhang 1: Verrechnung von Feuerwehreinsätzen FW Spreitenbach-Kill-
wangen
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Gemeinde Spreitenbach 5.5-2.2

Änderungstabelle - Nach Beschluss

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung CRS Fundstelle
26.09.2011 01.01.2012 Erlass Erstfassung -

04.03.2015 04.03.2015 Anhang 1 Inhalt geändert -
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5.5-2.2 Gemeinde Spreitenbach

Änderungstabelle - Nach Artikel

Element Beschluss Inkrafttreten Änderung CRS Fundstelle
Erlass 26.09.2011 01.01.2012 Erstfassung -

Anhang 1 04.03.2015 04.03.2015 Inhalt geändert -
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Übersicht zur Verrechnung von Feuerwehreinsätzen

Kernaufgabe:     Nicht verrechenbar, ausser bei vorsätzlichem, rechtswidrigen Verhalten;
Hilfeleistung:      verrechenbar;
Dienstleistung:   verrechenbar.

Ereignis
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     Bemerkungen

Brände von und in/bei Gebäuden Ausser Fahrzeugbrände
Brände verursacht durch unsachgemässen Umgang mit 
feuergefährlichem Material ("zeuseln")

Gilt als (Grob-)Fahrlässigkeit, was keinen 
Verrechnungsgrund i.S.d. Gesetzes darstellt.

Kaminbrände (auch ohne sichtbaren Brand)
Sicherungsarbeiten
Absperren Schadenplatz
Einsturzgefahr bei Gebäuden
Mithilfe bei Brandermittlung
Werterhaltung am Objekt
Dach-Notabdeckung
Abstützungen
Massnahmen zur Vermeidung von Wasserschäden
Fahrzeugbrände Durch Teilkasko gedeckt.

Zurückhaltung von Löschwasser und dessen Entsorgung ABC-Einsatz
Aufräumarbeiten
Erstellen zusätzlicher Absperrungen um den Schadenplatz 
nach dem Einsatz
Verschliessen von Türen und Fenstern oder anderen 
Öffnungen

Blitzschlag (ohne Brand) Blitzschlag mit Brand siehe oben.

Sprengstoffe
Staub
Gas
Druckgefässe
Verpuffungen
Explosionsgefahr Als Chemiewehr abzurechnen

Bei Gefahrgut als Chemiewehr abzurechnen.

Es wird zwischen drei Einsatzkategorien unterschieden.

Übersicht: Verrechnung von Feuerwehreinsätzen 
FW Spreitenbach-Killwangen

Brandbekämpfung

Blitzschlag 

Explosionen

Die Aufstellung ist nicht abschliessend! Seite 1 von 5



Übersicht zur Verrechnung von Feuerwehreinsätzen

Ereignis
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     Bemerkungen

Hochwasser und Überschwemmungen
Massnahmen zur Vermeidung von Wasserschäden in und 
ausserhalb von Gebäuden
Auspumpen von Schächten, Räumen usw.
Vorsorgliche Massnahmen zur Vermeidung von zusätzlichen 
Umweltverschmutzungsgefahren
Sturmwind und Sturmschäden
Hagel
Steinschlag
Erd- und Felsrutschungen
Aufräumarbeiten nach Elementarereignissen
Unterstützung der Polizei durch die Verkehrsgruppe 
(Verkehrsregelung) bei grossflächigen Ereignissen
Massnahmen zur Vermeidung von Wasserschäden in und 
ausserhalb von Gebäuden infolge Bau- und Planungs-
mängeln
Massnahmen zur Vermeidung von Wasserschäden in und 
ausserhalb von Gebäuden (ohne Brandereignisse)
Schneedruck / Schneerutschungen / Lawinen
Weiterführende Aufräumarbeiten nach Elementar-
ereignissen

Wasserwehr in Häusern infolge Rohrleitungsbruch der 
öffentlichen Wasserversorgung
Wasserwehr in und an Gebäuden infolge Bau- und/oder 
Planungsmängeln
Wasserwehr infolge hausinterner technischer 
Mängel/Defekte (z.B. Rohrleitungsbruch)
Auspumpen von Schächten, Räumen usw.

Erdbeben

Verkehrsunfälle mit Personenbergung Rechnungsstellung an betroffene Person
andere Verkehrsunfälle (ohne reine Ölwehr), auch zwischen 
Fahrzeug und Fussgänger
Ölwehr nach Verkehrsunfall
Beleuchungseinsatz
Umleitungs- und Verkehrsregelungsarbeiten infolge 
Verkehrsunfall
Sicherungsarbeiten
Ausserkantonaler Einsatz

Rechnungsstellung an Leistungsempfänger

Überschwemmungen (Ursache nicht Elementarereignis)

Erdbeben

Strassenverkehrs-Unfalleinsätze

Elementarereignisse
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Übersicht zur Verrechnung von Feuerwehreinsätzen

Ereignis
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     Bemerkungen

Brand, Personenbergung, Explosionsgefahr
Generelle Umweltgefährdung
Ausserkantonaler Einsatz

Brand, Personenbergung, Explosionsgefahr
Generele Umweltgefährdung
Reine Trümmerbergung
Ausserkantonaler Einsatz

Strahlenschutzeinsätze, Radiologische Ereignisse aller Art 
(mit und ohne Brand)
Ausserkantonale Einsatz

Einsätze aller Art mit Öl oder Benzin
Ölspur auf Strasse/Platz (kein Verkehrsunfall)
Ölspur auf fliessenden oder stehenden Gewässern
Ausserkantonaler Einsatz

Einsätze aller Art mit Chemikalien in festem, flüssigen oder 
gasförmigen Zustand (Absperren, Eindämmen, Auffangen, 
Abdichten usw.)
Umpumpen
Belüften und Entlüften
Einsatz Messtrupp
Flüssiggaseinsatz / Umpumpen
Gasgeruch
Gasleckage
Belüften und Entlüften bei Gas
A, B und C-Terror, Einsatz Spezialeinsatzmittel
ABC-Messgruppeneinsatz
Kühlschränke/Leckagen
Leckagen in Kühlanlagen und Kühlhäusern
Dekontimination (Personen, Geräte, Fahrzeuge)
Leichen- und Kadaverbergungen
Seuchen / Seuchengefahr
Ausserkantonaler Einsatz

A-Wehr

Ölwehreinsätze

Schienenverkehr-Unfalleinsätze (SBB, Verkehrsbetriebe und Privatbahnen)

Biologie- und Chemiewehr

Flugverkehr-Unfalleinsätze

Die Aufstellung ist nicht abschliessend! Seite 3 von 5



Übersicht zur Verrechnung von Feuerwehreinsätzen

Ereignis
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     Bemerkungen

Personen- und Tierrettung aus Notlagen / Trümmerlagen
Rettung aus Gewässern
Eisrettung
Personenbergungen aus Gebäuden im Auftrage des 
Rettungsdienstes
Arbeitsunfälle
Höhenrettungsfahrzeug (Suizidversuche usw.)
Eingeschlossene Personen aus Wohnung / Raum befreien
Heben, Trennen, Schneiden, Aufbrechen für 
Partnerorganisationen

Befreiung von Personen aus stehen gebliebenen Aufzügen 
(technische Ursache)
Befreiung von Personen aus stehen gebliebenen Aufzügen 
(vorschriftswidrige Überbeladung)

Alarmierung und Ausrückung ohne Ereignis Jedes Ereignis, welches einen Brandmelder 
aktiviert und einen Brand auslösen könnte, gilt 
nicht als Fehlalarm.

Drücken Handalarmtaster ohne Grund/Mutwilligkeit (gilt 
auch für missbräuchliche Telefonanrufe usw.)
Technischer Defekt, Feuchtigkeit, Anbohren von BMA-
Leitungen, Beschädigungen der Anlage jeder Art, 
unbekannte Ursachen
Auslösen der Anlage bei Unterhalts- oder Bauarbeiten durch
Rauch- und Staubentwicklung oder Erschütterung
Technische Störungen (Gewitter, Erschütterungen, defekte
Rauchmelder, etc.)
Bedienungsfehler, Fehlmanipulation
Rauchen, Kochdämpfe, Unachtsamkeit
Kein Abmelden bei Alarmkontrollen

Einfangen von Schwärmen
Vernichten von Nestern
Aussiedeln von Nestern
Technische Hilfeleistung mit Leitern, Fahrzeugen usw. für 
Imker, Desinfektoren usw.

Einsätze in Liftanlagen

Fehlalarme Brandmeldeanlagen

Insekten / Ungeziefer

Zwischen jeder Liegenschaft mit einer 
Brandmeldeanlage und der Gemeinde 
Spreitenbach, besteht eine schriftliche 
Vereinbarung, was als Fehlalarm gilt und 
verrechenbar ist. In dieser Vereinbarung ist 
auch die Handhabung des Schlüsselsafes für 
den Zutritt zur Liegenschaft klar geregelt. 

Die FWSK rückt nur bei Notfällen aus. 
Die Zuständigkeit unterliegt immer bei externen 
Schädlingsbekämpfungsfirmen. 

Technische Hilfeleistungen (ohne Strassenverkehrs-, Bahn- und Flugunfalleinsätze)
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Übersicht zur Verrechnung von Feuerwehreinsätzen
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     Bemerkungen

Noträumungen und Evakuationen Situationsbedingt
Verkehrsregelung als Unterstützung der Polizeiorgane oder 
anderer Partnerorganisation bei Verkehrsunfällen
Verkehrsregelung als Unterstützung der Polizeiorgane oder 
anderer Partnerorganisation bei anderen Einsätzen
Vorsorgliche Pikettstellungen (Reservenbildung bei 
Grossereignissen und Katastrophen)
Kleintierrettung ausserhalb eines Ereignisses (Katze auf 
Baum, Hund in Fuchshöhle usw.)
Beleuchtung
Höhenrettungsfahrzeug (ohne Personenbergung für 
Rettungsdienst)
Kran-/Seilwindeneinsatz
Verkehrsdienst nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes
Verkehrsdienst ohne Einsatz der Feuerwehr, z.B. 
Festanlässe

nur nach Absrache mit dem 
Feuerwehrkommando. Es ist ein privater 
Sicherheitsdienst zu verpflichten.

Suchaktionen / Personensuche
Vereins- und Sportanlässe Privater Sicherheitsdienst
Vorsorgliche Pikettstellung oder Bereitstellung in einem 
Einsatzraum für besondere Anlässe wie Demonstrationen, 
Objektschutz, Kongresse mit Risikopersonen
Saalwache
Kleinbergungen / Schlüssel- und Schmuckbergung

Interne Organisation, personelle und materielle 
Einsatzplanung, Eventualplanung
Einsatzplanung für Risikoobjekte
Unterstützung Dritter für die Erstellung von Einsatz- und 
Evakuationsplänen, Mitarbeit bei Sicherheitskonzepten, 
Beratungen
Kundenausbildung: Ausbildung Dritter "Verhalten im 
Brandfall" und "Einsatz von Kleinlöschgeräten"

Stand: 4. März 2015 / imb

Organisation und Einsatzplanung

Weitere Einsätze
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